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Ein Service der 
Vorarlberger Nachrichten

und der  

Nächster Erscheinungstermin der Sonder-
seite „VN Recht“ ist am 25. August 2007. 
Anzeigen beratung: Georg Flatz, Tel. 05572 
501-114, E-Mail: georg.flatz@medienhaus.at. 

Haftungsfonds: Vermögen des Schuldners, das 
dem Gläubiger zur Befriedigung seiner Forderung 
zur Verfügung steht.

Herrschaftsrechte: Sie gewähren die Befugnis, 
auf ein bestimmtes Objekt unmittelbar einzuwir-
ken und fremde Einflüsse auszuschließen.

Handlungsfähigkeit: Es ist die Fähigkeit, durch 
eigenes Verhalten Rechte und Pflichten zu begrün-
den. Die Handlungsfähigkeit wird nicht schon mit 
der Geburt erworben, sondern ist grundsätzlich 
vom Alter und Geisteszustand abhängig.

Hypothek: Die Hypothek ist das Pfandrecht an 
einer Liegenschaft. Sie muss im Grundbuch ein-
getragen werden. Im Falle der Nichtbezahlung 
der Hypothekarforderung kann der Gläubiger 
Schritte zur Befriedigung seiner Forderung 
(Zwangsversteigerung) einleiten.

Pflichtteilsrecht
 „Die Auswirkungen des Pflicht-
teilsrechtes sind für Laien kaum 
abschätzbar. Komplizierte An-
rechnungsregeln sorgen oft für 
Streit. Schenkungen an andere 
Pflichtteilsberechtigte werden 
regelmäßig zum Prozessgegen-
stand. Ein unter anwaltlicher 
Anleitung erstelltes Testament 
sorgt vor und erhält den Fami-
lienfrieden“, so DDr. Arnulf  Hä-
fele, Alt-Landtagsabgeordneter.

Pflicht zur         
Rechnungslegung 
Der ehemalige Verwalter einer 
Wohnungseigentümergemein-
schaft ist zur Rechnungsle-
gung über die Rücklagen für 
den gesamten Zeitraum seiner 
Verwaltertätigkeit verpflich-
tet, selbst wenn er jährliche 
Abrechnungen gelegt hat. So 
der OGH in einer neuen Ent-
scheidung.

http://vorarlberg.vol.at
http://www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at
Hier finden Sie uns im Internet.

Rechtsnachfolge richtig regeln A B C  des Rechts

Vorsorgevollmacht – 
wichtiger Termin!

Wer möchte nicht schon zu guten und ge-
sunden Zeiten darüber entscheiden, wer im 
Falle einer allfällig eintretenden Geschäfts- 
und Handlungsunfähigkeit seine Geschäfte 
wahrnimmt und ihn vertritt? Diesbezügli-
che Regelungen sind möglich.

Die Vorarlberger Rechtsanwaltskammer 
veranstaltet in Kooperation mit den Vor-
arlberger Nachrichten und jeweils einem 
zusätzlichen Fachmann der Caritas und des 
IfS eine Informationsveranstaltung mit Fra-
gemöglichkeiten für das Publikum.

Wann: Mittwoch, 30. Mai 2007, 19 Uhr 
Wo: Hotel „Hoher Freschen“, Rankweil
Eintritt frei!

■ Jemand ist verstor-
ben. Er hat etliche Er-
ben hinterlassen, aber 
kein Testament. 

Die letzten Jahre, oft Jahr-
zehnte, hat er mit einem der 
Kinder zusammengelebt, sei 
es im eigenen Haus, sei es 
in der Wohnung des Kindes, 
wurde dort verpflegt und ge-
pflegt. 

So entsteht häufig Streit. 
Das Kind, das die Arbeit hat-
te, erhält mangels Testament 
dafür nichts; die anderen wie-
derum können (oder wollen) 
die Leistung des betreuenden 
Kindes nicht richtig einschät-
zen. Der Weg zu Gericht ist 
vorgezeichnet. 

Vermieden werden können 
solche Probleme zunächst 
durch Verfügungen unter Le-
benden, die dann möglich sind, 
wenn schon früh feststeht, wel-
ches der Kinder denn die El-
tern ins Alter begleiten wird. 
So kann durch Übergabsver-
trag eine Vorzugstellung für 
diejenigen geschaffen werden, 
die die Betreuung der Eltern 
übernehmen.

Ein anderer Weg ist eine 
letztwillige Verfügung. Die-

Ein Testamant kann spätere Streitigkeiten unter den Angehörigen verhindern.         (Foto: VN)

se ermöglicht, eine Regelung 
erst spät vorzunehmen, wenn 
genauer abschätzbar ist, wer 
welche Beiträge zur Pflege der 
Eltern leistet. 

Richtiger Zeitpunkt
Die Gefahr liegt darin, dass 

oft der richtige Zeitpunkt für 
die Errichtung eines Testamen-
tes versäumt wird. Ein über-
raschender Tod, ein Verfall in 
Demenz oder altersbedingt zu-
nehmende Unentschlossenheit 
verhindern dann das Zustan-
dekommen der notwendigen 
Regelung. Was dann bleibt: ein 
enttäuschtes Kind, welches jah-
relange Arbeit unbelohnt sieht 
und sich von den Geschwistern 
noch sagen lassen muss, es hät-

te nur seinen Unterhaltspflich-
ten genüge getan.

Allerdings gibt es auch dann 
noch Wege, Ansprüche durch-
zusetzen. So können Forde-
rungen an die Verlassenschaft 
erhoben werden, beispielswei-
se wegen erbrachten Investiti-
onen in die Liegenschaft des 
Elternteils (die man dann doch 
nicht oder nicht alleine erbt), 
weil der Grund für solche Leis-
tungen weggefallen ist bzw. der 
Zweck nicht erreicht wurde. 

Weiters besteht die Mög-
lichkeit, ein Entgelt für Unter-
haltsleistungen zu begehren, 
von denjenigen, die sich da-
ran beteiligen hätten müssen, 
dies aber nicht getan haben. 
Alle diese Wege, die sich nach 

dem Tode auftun, bergen aber 
Streitpotenzial. 

Streitvermeidung
Nur Regelungen durch Ver-

trag oder Testament, die der 
Erblasser selbst vornimmt, 
können späteren Streit inner-
halb der Verwandtschaft ver-
hindern. Da dies aber auch 
nur dann gilt, wenn dabei die 
gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen (z. B. Pflichtteilsrecht) 
beachtet werden, ist fachkun-
dige Unterstützung bei der Ge-
staltung der Rechtsnachfolge 
durch Vertrag oder Testament 
dringend zu empfehlen. Dazu 
eignen sich besonders Rechts-
anwälte, da sie wissen, wo der 
Streit lauert.

I H R E  S P E Z I A L I S T E N  I N  S A C H E N  R E C H T :  V O R A R L B E R G E R  R E C H T S A N W Ä L T E  S T E L L E N  S I C H  V O RDIE  ÖSTERRE ICHISCHEN
RECHTSANWÄLTE

Wir sprechen für Ihr Recht.

D IE  ÖSTERRE ICHISCHEN
RECHTSANWÄLTE

Wir sprechen für Ihr Recht.ir sprechen für Ihr Recht.

Bei der Gestaltung 
der Rechtsnach-
folge ist fachkun-
diger Rat durch 
Anwälte dringend 
zu empfehlen. 
RA DR. EKKEHARD 
BECHTOLD
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